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EINZELABSCHLUSS DER KA FINANZ AG i.A., WIEN, 
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023   
____________________________________________________ 
 

BILANZ DER KA FINANZ AG i.A. 
(nach BWG) 
 
 

Aktiva 
in EUR 

Anhang 31.12.2023 31.12.2022 

1. Kassenbestand, Guthaben bei Zentralnotenbanken   14.053.672,30 191.820.890,76 

2. Forderungen an Kreditinstitute 5.1.  91.190.681,58 170.868.886,97 

  a) täglich fällig  91,190.681,58  170.689.855,71 

  b) sonstige Forderungen 5.2. 0,00   179.031,26 

3. Forderungen an Kunden 5.2.  0,00 2.716.354.324,54 

4. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche     

  Wertpapiere 5.3.  0,00 215.848.565,45 

  a) von öffentlichen Emittenten  0,00  178.973.943,15 

  b) von anderen Emittenten  0,00  36.874.622,30 

5. Sachanlagen 5.4.  7.893,21 30.979,61 

6. Sonstige Vermögensgegenstände 5.5.  438.664.216,12 52.759.534,65 

7. Rechnungsabgrenzungsposten 5.6.  112.770,00 1.667.093,75 

  Summe Aktiva   
 544.029.233,21 3.349.350.275,73 

     

  Posten unter der Bilanz         

1. Auslandsaktiva     90.883.939,46 1.275.737.115,04 
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Passiva 
in EUR 

             Anhang 31.12.2023 31.12.2022 

1. Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten 

5.7.  0,00  117.684.326,77  

 a) täglich fällig  0,00   115.638.759,65  

 b) mit vereinbarter Laufzeit oder  
    Kündigungsfrist 

 0,00   2.045.567,12  

2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 5.8.  0,00 2.980.435.582,80  
 a) sonstige Verbindlichkeiten     

   darunter:     

   aa) mit vereinbarter Laufzeit oder  
        Kündigungsfrist 

 0,00   2.980.435.582,80  

3. Verbriefte Verbindlichkeiten 5.9.  2.521.117,81 77.613.598,67  
 a) begebene Schuldverschreibungen  2.521.117,81   77.613.598,67  

4. Sonstige Verbindlichkeiten 5.10.  210.995.365,19 60.231.526,79 

5. Rechnungsabgrenzungsposten 5.11.  0,00 4.990.951,51 

6. Rückstellungen 5.12.  324.348.396,02  67.183.102,12 
 a) Rückstellungen für Abfertigungen  187.970,48   75.290,85 
 b) Rückstellungen für Pensionen  1.404.469,23   2.659.462,15 
 c) Steuerrückstellung  0,00   0,00  
 d) sonstige Rückstellungen  322.755.956,31   64.448.349,12 

6a. Fonds für allgemeine Bankrisiken 5.13.  6.164.354,19 6.164.354,19 

7. Ergänzungskapital 5.14.  0,00 35.046.832,88  

8. Gezeichnetes Kapital 5.15.  389.000.000,00  389.000.000,00  

9. Kapitalrücklagen 5.16.  74.819.429,23  74.819.429,23  
 a) gebundene  65.845.802,70   65.845.802,70  
 b) nicht gebundene  8.973.626,53   8.973.626,53  

10. Haftrücklage gem. § 57 Abs. 5 BWG 5.17.  93.388.106,42  93.388.106,42  

11. Bilanzverlust   -557.207.535,65  -557.207.535,65  

 Summe Passiva   544.029.233,21 3.349.350.275,73  

      
 Posten unter der Bilanz      

1. Eventualverbindlichkeiten 6.1.  0,00 12.472.961,14 
 darunter:  

   

 a) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Haftungen    
 

 

     aus der Bestellung von Sicherheiten   0,00   12.472.961,14  

2. Auslandspassiva   
 90.558.451,62  270.074.764,34 
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___________________________________________________________________________ 
 

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG DER KA FINANZ AG i.A. 
(nach BWG) 
 
 

in EUR Anhang 2023 2022 

1. Zinsen und ähnliche Erträge  
 67.057.841,25 67.463.955,40 

 darunter:  
   

 aus festverzinslichen Wertpapieren  9.598.443,52  929.736,11 
2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   -53.032.394,61 -48.819.280,74 
I. Zinsergebnis 8.1.1.  14.025.446,64 18.644.674,66 
3. Provisionserträge 8.1.2.  5,91 44.333,36 
4. Provisionsaufwendungen 8.1.2.  -495.471,62 -1.298.693,96 
5. Erträge/Aufwendungen aus Finanzgeschäften 8.1.3.  -9.315,44 -15.213,22 
6. Sonstige betriebliche Erträge 8.1.4.  18.556.167,25 30.762.628,97 
II. Betriebserträge   32.076.832,74 48.137.729,81 
7. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen 8.1.5.  -12.111.032,56 -14.595.940,32 

 a) Personalaufwand  -2.572.347,30  -3.613.818,97 
      darunter:  

   
     aa) Gehälter  -2.830.383,53  -2.906.118,13 
     bb) Aufwand für gesetzlich vorgeschriebene soziale  

   
           Abgaben und vom Entgelt abhängige Abgaben und     
           Pflichtbeiträge  -412.009,81  -451.089,36 
     cc) sonstiger Sozialaufwand  -13.115,16  -11.855,14 
     dd) Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung -371.176,45  -469.646,33 
     ee) Anpassung der Pensionsrückstellung  1.254.992,92  190.550,67 
      ff) Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an     
          betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen  -200.655,27  34.339,32 
 b) sonstige Verwaltungsaufwendungen (Sachaufwand) -9.538.685,26  -10.982.121,35 

8. Wertberichtigungen auf die im Aktivposten 7  
   

 enthaltenen Vermögensgegenstände  
 -32.194,12 -32.105,96 

9. Sonstige betriebliche Aufwendungen  
 -84.128.134,90 -68.176.046,78 

III. Betriebsaufwendungen    -96.271.361,58 -82.804.093,06 
IV. Betriebsergebnis    -64.194.528,84 -34.666.363,25 
10. Veränderung der Wertberichtigungen auf Forderungen  8.1.6.    

 und der Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten      
 und für Kreditrisken   6.946.019,41 40.992.168,13 

V. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   -57.248.509,43 6.325.804,88 
11. Außerordentliche Erträge  

 325.587.478,00 0,00 
 darunter: Entnahmen aus dem Fonds für allgemeine 

Bankrisiken  
0,00  0,00 

12. Außerordentliche Aufwendungen   -267.417.846,57 -6.164.354,19 

 
darunter: Zuweisungen zum Fonds für allgemeine 
Bankrisiken  

-0,00  -6.164.354,19 

13. Außerordentliches Ergebnis 8.1.7.  58.169.631,43  -6.164.354,19 
14. Steuern vom Einkommen 8.1.8.   -921.122,00 -161.450,69 
VI. Jahresergebnis 8.1.9.  0,00 0,00 
15. Verlustvortrag   -557.207.535,65 -557.207.535,65 
VII. Bilanzverlust    -557.207.535,65 -557.207.535,65 

 
 
 
  











































Bestätigungsvermerk 

Bericht zum Jahresabschluss 

Prüfungsurteil 

Wir haben den Jahresabschluss der KA Finanz AG i.A., Wien, bestehend aus der Bilanz zum 

31. Dezember 2023, der Gewinn- und Verlustrechnung für das an diesem Stichtag endende

Geschäftsjahr sowie dem Anhang, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Jahresabschluss den gesetzlichen Vor-

schriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 

31. Dezember 2023 sowie der Ertragslage der Gesellschaft für das an diesem Stichtag

endende Geschäftsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmens-

rechtlichen Vorschriften und dem Bundesgesetz über die Sanierung und Abwicklung von

Banken.

Grundlage für das Prüfungsurteil  

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 

537/2014 (im Folgenden EU-VO) und mit den österreichischen Grundsätzen ordnungs-

mäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der 
International Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen 

Vorschriften und Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers 

für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend 
beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den öster-

reichischen unternehmensrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und wir haben 

unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 

erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns bis zum Datum des Bestätigungsvermerks 

erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser 

Prüfungsurteil zu diesem Datum zu dienen. 

Hervorhebung eines Sachverhaltes 

Wir verweisen auf die Ausführungen im Anhang der KA Finanz AG i.A. unter Punkt 2 

„Angewendete Rechnungslegungsvorschriften“ und 4.2 „Änderung der Bilanzierungs- und 

Bewertungsmethoden“. Dort wird beschrieben, dass infolge des abgeschlossenen Port-

folioabbaus und der bevorstehenden Abwicklung nicht mehr nach dem Going Concern 

Prinzip bilanziert wird. Unser Prüfungsurteil ist im Hinblick auf diesen Sachverhalt nicht 

eingeschränkt. 

49



Besonders wichtige Prüfungssachverhalte 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem 

pflichtgemäßen Ermessen am bedeutsamsten für unsere Prüfung des Jahresabschlusses des 

Geschäftsjahres waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit unserer Prüfung 

des Jahresabschlusses als Ganzes und bei der Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu 

berücksichtigt, und wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab. 

Bewertung von Rückstellungen für Rechtsrisiken 

(siehe Anhang, Abschnitt 5.12 "Sonstige Rückstellungen" sowie die Risikoberichterstattung 

im Abschnitt „Operationelles Risiko & Business Continuity Management“ im Lagebericht) 

Sachverhalt und Problemstellung  

Die Gesellschaft ist Unsicherheiten und Rechtsrisiken aus laufenden Prozessen ausgesetzt, 
die sich aus der Gesamtrechtsnachfolge im Zusammenhang mit der Spaltung aus der 

Kommunalkredit Austria AG ergeben. Die Rückstellung für Rechtsrisiken beträgt zum Bilanz-

stichtag 31. Dezember 2023 EUR 296,2 Mio. 

Bei der Ermittlung der Höhe der Rückstellung für Rechtsrisiken müssen vom Liquidator 

Annahmen und Schätzungen getroffen werden. Diese betreffen insbesondere die Höhe von 

möglichen Ansprüchen, Verfahrensdauer, die Erfolgsaussichten sowie sich daraus letztlich 

ergebende Zahlungen. 

Da Rechtsrisiken wesentliche Auswirkungen auf den Jahresabschluss haben können und ihre 

Bewertung mit einem hohen Ausmaß von Schätzunsicherheiten und Ermessensspielräumen 

einhergeht, haben wir die Bewertung der Rückstellungen für Rechtsrisiken als besonders 

wichtigen Prüfungssachverhalt identifiziert. 

Prüferisches Vorgehen  

Wir haben die Prozesse in Zusammenhang mit der Identifikation und Bewertung von Rechts-

risiken und der Bildung und Verwendung von Rückstellungen erhoben.  

Wir haben für offene Rechtsfälle die Bestätigungen durch Rechtsanwälte durchgesehen und 

deren Darstellungen zu Verfahrensstand und Risiko mit den Einschätzungen des Manage-

ments verglichen.  

Wir haben die getroffenen Annahmen und Einschätzungen für die wesentlichen Rück-

stellungen mit dem Liquidator und teilweise mit den Rechtsvertretern der Gesellschaft 

diskutiert und kritisch gewürdigt.  
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Ferner haben wir die Angaben im Anhang kritisch durchgesehen, ob sie die Risiken aus-

reichend klar darstellen und alle wesentlichen identifizierten Rechtsrisiken abdecken. 

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrates für den 
Jahresabschluss 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses und 

dafür, dass dieser in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen 

Vorschriften und dem Bundesgesetz über die Sanierung und Abwicklung von Banken ein 

möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als 

notwendig erachten, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei 

von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern 
ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verant-

wortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 

beurteilen, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
– sofern einschlägig – anzugeben, sowie dafür, den Rechnungslegungsgrundsatz der Fort-

führung der Unternehmenstätigkeit anzuwenden, es sei denn, die gesetzlichen Vertreter

beabsichtigen, entweder die Gesellschaft zu liquidieren oder die Unternehmenstätigkeit
einzustellen, oder haben keine realistische Alternative dazu.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der 

Gesellschaft. 

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 

Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder 

Irrtümern ist, und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil bein-

haltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 

dass eine in Übereinstimmung mit der EU-VO und mit den österreichischen Grundsätzen 

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte 

Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets 

aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren 

und werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftiger-

weise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen. 
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Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit der EU-VO und mit den öster-

reichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA 

erfordern, üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus 

und bewahren eine kritische Grundhaltung.  

Darüber hinaus gilt: 

• Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen

aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Abschluss, planen Prüfungs-

handlungen als Reaktion auf diese Risiken, führen sie durch und erlangen Prüfungs-

nachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungs-

urteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche

falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern

resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen,

beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraft-
setzen interner Kontrollen beinhalten können.

• Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen
Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen

Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur
Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.

• Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen

Vertretern dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit

zusammenhängende Angaben.

• Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses

einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden

Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues

Bild erreicht wird.

Wir tauschen uns mit dem Aufsichtsrat unter anderem über den geplanten Umfang und die 

geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfest-

stellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir 

während unserer Abschlussprüfung erkennen, aus. 

Wir geben dem Aufsichtsrat auch eine Erklärung ab, dass wir die relevanten beruflichen 

Verhaltensanforderungen zur Unabhängigkeit eingehalten haben, und tauschen uns mit ihm 
über alle Beziehungen und sonstigen Sachverhalte aus, von denen vernünftigerweise 
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angenommen werden kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit und – sofern ein-

schlägig – auf vorgenommene Handlungen zur Beseitigung von Gefährdungen oder ange-

wandte Schutzmaßnahmen auswirken. 

Wir bestimmen von den Sachverhalten, über die wir uns mit dem Aufsichtsrat ausgetauscht 

haben, diejenigen Sachverhalte, die am bedeutsamsten für die Prüfung des Jahresab-

schlusses des Geschäftsjahres waren und daher die besonders wichtigen Prüfungssachver-

halte sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte in unserem Bestätigungsvermerk, es sei 

denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des Sachver-

halts aus oder wir bestimmen in äußerst seltenen Fällen, dass ein Sachverhalt nicht in 

unserem Bestätigungsvermerk mitgeteilt werden sollte, weil vernünftigerweise erwartet 

wird, dass die negativen Folgen einer solchen Mitteilung deren Vorteile für das öffentliche 

Interesse übersteigen würden. 

Bericht zum Lagebericht 

Der Lagebericht ist aufgrund der österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften 
darauf zu prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und ob er nach den 

geltenden rechtlichen Anforderungen aufgestellt wurde.  

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des 

Lageberichts in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen 
Vorschriften und dem Bundesgesetz über die Sanierung und Abwicklung von Banken. 

Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den Berufsgrundsätzen zur Prüfung des 

Lageberichts durchgeführt. 

Urteil 

Nach unserer Beurteilung ist der beigefügte Lagebericht nach den geltenden rechtlichen 

Anforderungen aufgestellt worden, enthält zutreffende Angaben nach § 243a UGB und steht 

in Einklang mit dem Jahresabschluss. 

Erklärung 

Angesichts der bei der Prüfung des Jahresabschlusses gewonnenen Erkenntnisse und des 

gewonnenen Verständnisses über die Gesellschaft und ihr Umfeld wurden wesentliche 

fehlerhafte Angaben im Lagebericht nicht festgestellt. 
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Zusätzliche Angaben nach Artikel 10 der EU-VO 

Wir wurden von der Hauptversammlung am 5. Mai 2022 als Abschlussprüfer für das am 

31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr gewählt und am 30. Juni 2022 vom Aufsichtsrat 

mit der Durchführung der Abschlussprüfung beauftragt. Wir sind ununterbrochen seit dem 

am 31. Dezember 2019 endenden Geschäftsjahr Abschlussprüfer der Gesellschaft. 

Wir erklären, dass das Prüfungsurteil im Abschnitt „Bericht zum Jahresabschluss“ mit dem 

zusätzlichen Bericht an den Aufsichtsrat nach Art 11 der EU-VO in Einklang steht.  

Wir erklären, dass wir keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen nach Art 5 Abs 1 der EU-

VO erbracht haben und dass wir bei der Durchführung der Abschlussprüfung unsere 

Unabhängigkeit von der Gesellschaft gewahrt haben. 

Auftragsverantwortlicher Wirtschaftsprüfer 

Der für die Abschlussprüfung auftragsverantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Dr. Peter Bitzyk. 

Wien 

15. Mai 2024 

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH 

 

Dr. Peter Bitzyk 

Wirtschaftsprüfer 

Qualifiziert elektronisch signiert:  

Datum:  

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses mit unserem Bestätigungsvermerk darf nur in der von uns 
bestätigten Fassung erfolgen. Dieser Bestätigungsvermerk bezieht sich ausschließlich auf den deutschsprachigen und 
vollständigen Jahresabschluss samt Lagebericht. Für abweichende Fassungen sind die Vorschriften des § 281 Abs 2 UGB zu 
beachten. 
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